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1 	 T 36/86 

Sachverhalt und Anträge 	
t0 

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des am 22. August 1984 

mit acht PatentansprUchen erteilten europäischen Patents 
0 026 337 (Anmeldenummer 80 105 152.5 und Anmeldetag 

29. August 1980). 

Der von der Beschwerdefhrerin am 22. Mai 1985 eingelegte 
Einspruch gegen die Patenterteilung wurde von der Em-
spruchsabteilung durch die am 29. November 1985 zur Post 

gegebene Entscheidung zurUckgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin (Em-
sprechende) am 31. Januar 1986 unter rechtzeitiger Entrich-
tung der vorgeschriebenen GebVihr Beschwerde erhoben und 

diese am 29. März 1986 begrUndet. 

Es wurde am 7. Juli 1987 xnnd1ich verhandelt, wobei neue 

AnsprUche 1 bis 5 urid eine angepa(te Beschreibung Uber-

reicht wurden. 

Der geltende Verfahrensanspruch 1 lautet wie folgt: 

slVer fahren  zuzn Atzen von WerkstUcken in einer Vakuumkammer, 
in der zwei Elektroden (23, 25) zur Erzeugung einer HF-

Glimmentladung und dazwischen eine Trägerplatte (19) fUr 

die erkstuicke angeordnet sir-id, bei dern der Vakuumkamrner 

mittels mindestens einer DUse (41) Atzgas zugefUhrt wird, 
dadurch gekennzeichnet, dal3 das Gas der/den DUse(n) (41) 

unter einern Druck von 7 x103  bis 7 x 10 Pa zugefUhrt 

wird, und daLi das Längen-(uerschnittsverhá1tnis der DUse(n) 

(41) 2 x iO bis 4 x 10 3  mm beträgt, so daL das Gas mit 

Schallgeschwindigkeit aus der/den DUse(n) in die Reaktions-

zone (21) der Vakuumkammer austritt." 
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2 	 T 36/86 

V 	Der geltende Einrichtungsansprucl -i 2 lautet wie folgt: 

"Einrichtung zur DurchfCthrung des Verfahrens nach An-

spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daLi in der Vakuum3cammer 

den Oberfláchen der Werkstcke (29) gegenberl1egend eine 

an mindestens eine Zu.fihrleitung (53) angeschlossene Ver-

teilereinheit (17) angeordnet 1st, die eine aus einer Lei-
tungsplatte (45) mit mindestens einer Nut (51) und aus 
einer Abdeckpiatte (47), weiche zur Bildung rnindestens 

einer Leitung mit DUse einander anliegend miteinander ver-
bunden sind, bestehende DUseneinheit (41) aufweist." 

Die AnsprUche 3 bis 5 sind von Anspruch 2 abhngig. 

Die BeschwerdefUhrerin (Einsprechende) beantragt die Aufhe-
bung der angefochtenen Entscheidung ünd die Aufrechterhal-
tung des europáischen Patents mit den in der rnUndlichen 

Verhandlung Uberreichten tinterlagen (AnsprUche 1 bis 5 und 

angepafte Beschreibung). 

Die Beschwerdegegneriri (Patentinhaberin) beantragt, die Be-

schwerde zurUckzuweisen und das europáische Patent mit den 
in der mUndlichen Verhandlung Uberreichten Unterlagen auf-

rechtzuerhalten. 

Ents cheidungsgrnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der 

Regel 64 EPO und 1st somit zu1ssig. 

In formeller Hinsicht sind die in dermUndlichen Verhand-

lung Uberreichten Unterlagen nicht zu beanstanden. 

Zum einen sind sie durch die ursprUngliche Of fenbarung im 

Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU gedeckt. Insbesondere 
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3 	T 36/86 

sind die geltenden AnsprUche 1 und 2 durch die ursprUngli- 

chen Ansprche 1, 3, 4 und 7 gedeckt. Ferner wurde der im 	S 

ursprUnglichen Anspruch 7 enthaltene Wert "2 bis 4 x 10 4  mm 

im geltenden Anspruch 1 durch "2 x io bis 4 x io mrrT 

ersetzt, urn einen offensichtlich rechnerischen Fehier zu 

beseitigen, und der im urspring1ichen Anspruch 5 enthaitene 

Wert "0,12 bis 0,3 x 102nun 2,,  im geltenden Anspruch 3 

durch "0,12 x 10 2  bis 0,3 x 10 2  mm2 es ersetzt, urn einen 

Schreibfehier zu beseitigen. 

Zum anderen wurde der Schutzbereich der erteilten Patentan-

sprUche durch die Anderung der Anspri.iche nicht erweitert, 

denn der geltende Anspruch 1 bzw. 2 erhalten jeweils alle 

Merkrnale entweder implizit oder explizit des Anspruchs 1 

bzw. 3 in der erteilten Fassung. Darum genügen die gelten-

den PatentansprUche den Erfordernissen des Artikels 123 (3) 

EPU. 

3. 	Sowohi die BeschwerdefCthrerin als auch die Beschwerdegegne 

nfl bestreiten weder die Nettheit noch die erfinderische Th-

tigkeit des Gegenstands der geltenden AnsprViche. Auch die 

Beschwerdekarnrner hat insoweit keine Bedenken. 

Die Gegenstánde der Anspfüche sind somit neu (Art. 54 EPU) 

und beruhen auf einer erfinderische Tátigkeit (Art. 56 

EPTJ). Die AnspfCiche 1 bis 5 sind daher gewáhrbar (Art. 52 

(1) EPU). 
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4 	 r 36/86 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrVinden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoberi. 

Die Sache wird mit der Auflage an die erste Instanz zurück-
verwiesen, das Patent in genderter Form mit den folgenden 

tJnterlagen aufrechtzuerl-ialten: 

2.1 	Die in der mUndlichen Verhandlung Uberreichte Beschrei- 

bung. 
2.2 	Die in der nind1ichen Verhandlung überreichten Patentan- 

sprUche 1 bis 5. 
2.3 	Die in der Patentsctirjft enthalténen Zeichnungen, Figuren 1 

bis 9. 

Der Gescháftsstellenbeamte 	 Der Vorsitzende 

B A Norman 	 D Roscoe 
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